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Jede Sporttauchausbildung eines unserer Vereinsmitglieder unterliegt den Vorgaben und Ausbildungsregeln des 
VDST und führt nach erfolgreichen Prüfungen zu einer DTSA-Stufe (*, **, ***) oder zu einem Spezialbrevet 
(z.B. Meeresbiologie). Werden diese Ausbildungsmaßnahmen im Rahmen der Vereinsarbeit des TC Stolteraa 
e.V. durchgeführt, tritt dieser als ausbildungsverantwortlicher Partner in Erscheinung und muss absichern, dass 
die geforderte Qualität der Ausbildung erreicht wird. Diesem Zweck gilt die vorliegende Ausbildungsvereinbar-
ung. Die im Verein tätigen Übungsleiter und Tauchlehrer handeln stellvertretend und in eigener Verantwortung 
für den Verein. 
 
Die Satzung des TC Stolteraa e.V., welche dem og. Vereinsmitglied bekannt ist bzw. ihm vorliegt sieht vor, dass  
auf eigenen Wunsch des tauchtauglichen Vereinsmitglieds eine DTSA-Ausbildung stattfindet. Diese hat sich eng 
an den Vorgaben des VDST in Umfang und Qualität und natürlich bei den Prüfungen zu orientieren. Der zeit-
liche Ablauf wird in der Regel individuell abgesprochen. Die Ausbildung sollte aber möglichst nach 1 Jahr abge-
schlossen sein. Aus der Finanzierungsordnung des Vereins geht hervor, dass der/die Auszubildende sich an ent-
stehenden finanziellen Aufwändungen für den Verein bzw. seiner für ihn tätigen Ausbilder beteiligen muss. 
 

Für eine *-GDL-Ausbildung beträgt diese zu entrichtende Kostenpauschale 60,-Euro, die bei Beginn der 
Ausbildung auf das Vereinskonto (siehe Fusszeile) eingezahlt werden muss.  
Spezielle Kosten z.B. für Ausbildungsunterlagen, Unterkunft am Ausbildungsort, Fahrtkosten, etc. trägt der 
Auszubildende selbst.  
 
Die vom Verein mit der Ausbildung beauftragten Übungsleiter / Tauchlehrer sind nicht berechtigt, ihre eigenen 
finanziellen Ausbildungsaufwändungen den Auszubildenden privat in Rechnung zu stellen! Sie müssen das 
gegenüber dem TC Stolteraa e.V. in begründeter Form (z.B. warum Wahl eines weiter entfernt liegenden Ausbil-
dungsgewässers) bei Vorlage der entsprechenden Belege tun. Der TC Stolteraa e.V. zahlt aktiv einbezogenen 
Übungsleitern / Tauchlehrern zum Jahresende zusätzlich eine vertraglich zu vereinbarende Übungsleiterpau-
schale aus. Jede andere Verfahrensweise ist nicht satzungsgemäß! 
Für die Ausbildung sollten die Ausrüstungen des Vereins verwendet werden. Der Verein muss absichern, dass 
diese regelmäßig gewartet und überprüft sind. Für fremde Ausrüstungen übernimmt der Verein keine Haftung! 
 
Zur Kenntnis genommen: 
 
        
 
vertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied      Unterschrift Auszubildender 
            
         

 
an der Ausbildung beteiligte Übungsleiter / Tauchlehrer: 
 
Theorie:        Schwimmhalle:                               Freiwasser: 

 
 
_______________________     ________________________      ______________________ 
  Name, Vorname           Name, Vorname                     Name, Vorname 

Ausbildungsvereinbarung 
zwischen dem 

Tauchsportclub Stoltera α e.V. 
und dem Vereinsmitglied 

 
_____________________________________________________ 
Name, Vorname 
 
_____________________________________________________ 
Adresse 

Bankdaten beim Vorstand 
zu erfragen 


